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§ 1168 ABGB Vereitlung der
Ausführung.

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Unterbleibt die Ausführung des Werkes, so gebührt dem Unternehmer gleichwohl das vereinbarte Entgelt,

wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, die auf Seite des Bestellers liegen daran verhindert

worden ist; er muß sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit erspart oder durch

anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Wurde er infolge solcher

Umstände durch Zeitverlust bei der Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm angemessene

Entschädigung.

2. (2)Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche Mitwirkung des Bestellers, so ist der Unternehmer

auch berechtigt, ihm zu Nachholung eine angemessenen Frist zu setzen mit der Erklärung, daß nach fruchtlosem

Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte.
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